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Umgang mit Sanktionen nach § 31 SGB II 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.16.1998 - 
 
 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viele LeistungsbezieherInnen von Arbeitslosengeld II sind von der AFK im Jahr 2010 
mit Sanktionen nach §  31 SGB II belegt worden? 

 
2. Was gab Anlass für die Sanktionierung, aufgeschlüsselt nach den Voraussetzungen gemäß 

§ 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bis d) und Nr. 2 SGB II? 
 

3. Welche Arbeitsanweisungen sind den Mitarbeitern der AFK bzw. des Jobcenters Kassel 
erteilt worden zur Umsetzung des Urteils des BSG  
 

4. Hat die AFK unter Berücksichtigung der vorgenannten Entscheidung abgeschlossene 
Verfahren nach § 44 SGB X wieder aufgegriffen und im Nachhinein die Betroffenen wieder 
günstiger gestellt? 

 
5. Falls die Frage 4. verneint wird: Ist das seitens des Jobcenters für die Zukunft noch 

beabsichtigt? 
 
 
Vorsitzende Diederich erklärt die Anfrage nach Beantwortung durch Stadtkämmerer Dr. 
Barthel für erledigt. 
 
 
 
 
 
 
Hannelore Diederich Andrea Turski 
Vorsitzende  Schriftführerin 




